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siedelung der Familie B. im Frühjahr 1925 noch nicht auf hem Etat der dauernd
Unterstützten stand. In konstanter Rechtsprechung ist jedoch daran festgehalten worden,

daß die Unterlassung der Aufnahme auf Heu Etat als Umgehung der gesetzlichen

Ordnung zu gelten hat, sobald sich objektiv ergibt, daß die Auftragung auf
den Etat hätte erfolgen sollen, und es ist alsdann auch wohnsitzrechtlich derjenige
Zustand nachträglich herzustellen, der sich bei richtiger Gesetzesanwendung hätte
ergeben müssen. Nach den aktenkundig gemachten Tatsachen muß in der Tat
angenommen werden, daß has Kind bereits im Herbst 1924 pro 1925 noch in der
frühern Gemeinde hätte auf den Etat der dauernd Unterstützten aufgetragen werden
sollen Die gesetzliche Ordnung ist nachträglich in der Weise wieder herzustellen,
daß das Kind als ab Herbst 1924 auf dem Etat der dauernd Unterstützten der
frühern Gemeinde figurierend zu gelten hat und von dort nicht mehr Wohnsitz wechseln

kann. (Art. 106 A.u.NG.)
(Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen 1930,

Heft 10/11.)

Statistische Mitteilungen des Kantons Zürich. Beiträge zur Wirtschaftsstatistik.
1. Statistik über den Verkehr mit Motorfahrzeugen im Kanton Zürich 1929. 2. Die

Wohnungsherstellung in 3V Gemeinden des Kantons Zürich im Jahre 1929. 3. Die Weinernte
im Kanton Zürich nn Jahre 1929. Heft 166. Herausgegeben vom Statistischen Bureau ves
Kantons Zürich. Zürich 1939. 87 Seiten.

Verhandlungsbericht über den II. Schweizerischen Jugendgerichtstag.

In einer stattlichen, 199 Seiten umfassenden Broschüre hat das Zentralsekretariat der

schweizerischen Stiftung Pro Juventute den ausführlichen Bericht über den II. schweizerischen

Jugendgerichtstag herausgegeben. Nicht nur die ausgezeichneten Referate der Herren
Prof. E. Hafter, Zürich: „Das Jugendstrafrecht im schweizerischen Strafgesetzentwurf",

Prof. Bise, Zweiburg: „L^stöms rsprsssik lies infractions àss mineurs dans
Is prosst do sods vsnul kôdsral". Dr. Hauser, Jugendanwalt, Winterthur:
„Gerichtsorganisation und Prozeßverfahren in der Jugendstrafrechtspflege vom Standpunkte der
Fürsorge aus" und Pros. E. Delaguis, Hamburg: „Der Vollzug der Maßnahmen
gegen Minderjährige nach dem schweizerischen Strafgesetzentwurf", sondern auch die Voten
der Diskussionsredner sind ausführlich wiedergegeben. Diese Broschüre bietet nicht nur ein

reiches Material für den Gesetzgeber, sondern zeigt jedem Fürsorger die Probleme auf, die

ein neuzeitliches Juaendstrasrecht zu lösen hat. sie bietet aber auch den Juristen eine Fülle
von wichtigen Fragen. Dieser Verhandlungsbericht ist keine trockene, sondern eine recht

interessante Lektüre. Die Broschüre ist zum Preis von Fr, 3,M zu beziehen beim
Zentralsekretariat Pro Juventute, Seilergraben 1, Zürich.
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